
Kleine Anfrage
der Abgeordneten Andrej Hunko, Heike Hänsel, Michel Brandt, Christine 
Buchholz, Dr. Diether Dehm, Ulla Jelpke, Kerstin Kassner, Cornelia Möhring, 
Dr. Kirsten Tackmann, Alexander Ulrich, Kathrin Vogler
und der Fraktion DIE LINKE.

Rechtsgrundlage für Frontex-Waffen

Bis 2027 will die EU-Grenzagentur eine „Ständige Reserve“ von 10 000 Ein-
satzkräften aufbauen. Das Personal, das bis zum kommenden Jahr bereits zu 
fast zwei Dritteln rekrutiert sein soll, unterteilt sich in vier Kategorien. 
3 000 Polizistinnen und Polizisten der „Kategorie 1“ sollen direkt dem Haupt-
quartier der Agentur in Warschau unterstehen.
Die im letzten Jahr beschlossene neue Frontex-Verordnung 2018/0330 regelt, 
dass die Kräfte der „Kategorie 1“ als erste gemeinsame EU-Polizeieinheit ein-
heitliche Uniformen tragen sollen. Frontex hat deshalb eine entsprechende Aus-
schreibung veröffentlicht (Management Board Decision 20/2020 vom 1. Au-
gust 2020, abrufbar unter https://frontex.europa.eu).
Das Personal der „Kategorie “ soll außerdem mit eigenen Waffen, Munition 
und anderen Einsatzmitteln für die Ausübung von Zwang ausgestattet werden. 
Die geltende Frontex-Verordnung bietet aber keine Rechtsgrundlage für die Be-
schaffung von Bewaffnung (Ratsdokument 7607/20). Diese kann von der 
Agentur in Polen also nicht erworben, registriert, gelagert oder in Einsatzgebie-
te transportiert werden. Auch das Sitzabkommen, das Frontex mit der Regie-
rung in Warschau abgeschlossen hat, ermöglicht dies nicht. Zu diesem Ergebnis 
kommen zwei Gutachten, die Frontex von einem „externen Experten“ und einer 
Anwaltskanzlei für Regulierungsfragen angefordert hat.
Trotzdem hat Frontex schon im April 2020 alle Anforderungen zur Ausschrei-
bung eigener Waffen, Munition und „nicht-tödlicher Ausrüstung“ vorbereitet. 
Eine Lösung ist jedoch laut einer Frontex-Mitteilung vom 1. September 2020 
nicht in Sicht (Ratsdokument 10361/20). Frontex hat bereits Gespräche mit 
Waffenherstellern geführt, die eine schnelle Lieferung versprochen haben.

Wir fragen die Bundesregierung:
 1. Welche Einsätze hat Frontex nach Kenntnis der Bundesregierung mit der 

Epidemie des neuen Corona-Virus weiterhin ausgesetzt oder zurückgefah-
ren, und wann werden diese nach gegenwärtigen Plänen wieder aufgenom-
men (Antwort zu Frage 27 auf Bundestagsdrucksache 19/19456)?

 2. Wann, und in welchem Umfang hat die Bundesregierung die nach Ausset-
zung der Einsätze an den Focal und Coordination Points Land und Air aus 
Italien, Spanien, Bulgarien und Albanien abgezogenen Einsatzkräfte der 
Bundespolizei wieder dorthin entsandt, bzw. für wann ist dies geplant?
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 3. Was ist der Bundesregierung zum Zeitplan des in der Verordnung (EU) 
2019/1896 über die Europäische Grenz- und Küstenwache festgelegten 
Aufwuchses der „Ständigen Reserve“ bekannt, und welche Änderungen 
haben sich hinsichtlich der Antwort zu den Fragen 1 und 2 auf Bundes-
tagsdrucksache 19/19456 ergeben?

 4. Mit welchen Einschränkungen sollen die Kräfte der „Kategorie 1“ nach 
Kenntnis der Bundesregierung ab Januar 2021 einsatzbereit sein?

 5. Wie viele Kräfte aus welchen Polizei- oder Zollbehörden wird die Bundes-
regierung ab Januar 2021 in welchen Kategorien der „Ständigen Reserve“ 
zu Frontex entsenden, und welcher Aufwuchs ist im Verlauf des kommen-
den Jahres geplant?

 6. In welchen Kategorien der „Ständigen Reserve“ tragen die dorthin ent-
sandten deutschen Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei, des Bun-
deskriminalamtes, des Zolls oder nach Kenntnis der Bundesregierung auch 
von Länderpolizeien die in Deutschland übliche Bewaffnung (bitte die 
Einsatzmittel vollständig aufführen)?

 7. In welchen Kategorien soll das deutsche Personal Waffen, Munition und 
andere Mittel für die Ausübung von Zwang tragen, die von Frontex be-
schafft werden, und um welche Ausrüstung handelt es sich dabei konkret?

 8. Bietet die aktuelle Frontex-Verordnung aus Sicht der Bundesregierung ei-
ne Rechtsgrundlage für den Erwerb von Schusswaffen, Munition oder Ein-
satzmitteln zur Ausübung von Zwang?

 9. Ist Frontex nach Kenntnis der Bundesregierung in polnischen Gesetzen als 
Einheit erwähnt, die entsprechende Einsatzmittel beschaffen darf?

10. Ermöglicht das Sitzabkommen, das Frontex im Jahr 2017 mit der Regie-
rung in Warschau abgeschlossen hat, nach Einschätzung der Bundesregie-
rung, dass Waffen durch Frontex erworben, registriert, gelagert oder in 
Einsatzgebiete transportiert werden können?

11. Wie sollen die im Ratsdokument 10361/20 genannten Probleme des Er-
werbs von Schusswaffen, Munition oder Einsatzmitteln zur Ausübung von 
Zwang aus Sicht der Bundesregierung gelöst werden?
a) Welche Anstrengungen hat das Bundesministerium des Innern (auch im 

Bereich des deutschen EU-Ratsvorsitzes) hierzu unternommen?
b) Auf welche Weise ist die EU-Kommission mit der Suche nach Lösun-

gen befasst und welche Vorschläge oder Möglichkeiten sind der 
Bundesregierung bekanntgeworden?

c) Hat Frontex nach Kenntnis der Bundesregierung bereits Gespräche mit 
Waffenherstellern zu einer schnellen Lieferung geführt?

12. Wie viele deutsche Streifenfahrzeuge und Wärmebildgeräte, Einsatzschif-
fe, Hubschrauber, Personendetektionsgeräte und sonstige Ausrüstungsge-
genstände sind derzeit im „Rapid Reaction Equipment Pool“ bzw. „Techni-
cal Equipment Pool“ von Frontex enthalten (Antwort zu Frage 15 auf Bun-
destagsdrucksache 19/19456)?

13. In welchen Kategorien der „Ständigen Reserve“ sollen die dorthin ent-
sandten Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei, des Bundeskrimina-
lamtes oder des Zolls Uniformen ihres Entsendestaates tragen, und in wel-
chen Kategorien tragen sie einheitliche Uniformen von Frontex?
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14. Wann sollen die einheitlichen Frontex-Uniformen nach Kenntnis der 
Bundesregierung ausgeliefert werden, sodass sie auch dem deutschen Per-
sonal zur Verfügung stehen?

Berlin, den 29. September 2020

Amira Mohamed Ali, Dr. Dietmar Bartsch und Fraktion
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